
 

 

Gebührensatzung für das Stadtarchiv Eisenberg/Thüringen  

 
Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 Satz 1 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer 
Kommunalordnung –ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 

(GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 33 des Gesetzes vom 2. Juli 2024 (GVBl. S. 277, 
288) und der §§ 1, 2, 10 und 12 des Thüringer Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 19. September 2000 (GVBl. S. 301), zuletzt geändert 
durch Artikel 32 des Gesetzes vom 2. Juli 2024 (GVBl. S. 277, 288), sowie des § 15 der 
Archivsatzung der Stadt Eisenberg/Thüringen hat der Stadtrat der Stadt Eisenberg/Thüringen 
in seiner öffentlichen Sitzung am 28.08.2025 die folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Gebühren und Auslagen 

(1) Für die Nutzung und die erbrachten Leistungen des Stadtarchivs werden Gebühren gemäß 
dieser Gebührensatzung erhoben.  

(2) Entstehen dem Stadtarchiv Auslagen, sind diese ihrer tatsächlichen Höhe nach zu 
erstatten.  
 

§ 2 
Gebührenschuldner 

(1) Schuldner der Gebühren und Auslagen ist:  

a) wer das Stadtarchiv benutzt, 

b) wer die gebührenpflichtige Leistung veranlasst oder in Anspruch genommen hat, 

c) wer die Schuld durch eine vor der Stadtverwaltung Eisenberg/Thüringen ab-gegebene 
oder mitgeteilte Erklärung übernommen hat, oder 

d) wer für die Schuld eines Anderen kraft Gesetzes haftet.  

(2) Mehrere Schuldner von Gebühren und Auslagen sind Gesamtschuldner. 
 

§ 3 
Entstehung und Fälligkeit 

Die Gebühren- und Auslagenschuld entsteht mit der Gewährung der Nutzungs-
möglichkeit, bei beanspruchten Leistungen mit der Erbringung der einzelnen Leistung. 
Sie wird mit Bekanntgabe der Gebühren- und Auslagenfestsetzung fällig. 
 

§ 4 
Gebührenbefreiung 

(1) Gebühren werden nicht erhoben  

a) bei der Nutzung von Archivgut durch Einrichtungen, die diese abgeliefert haben bzw. 
deren Rechtsnachfolger oder durch von diesen beauftragte Dritte,  

b) bei der Nutzung des Stadtarchives durch öffentliche Körperschaften, Anstalten, 
Stiftungen und andere der Allgemeinheit dienende Einrichtungen, wenn für die 
Befreiung Gegenseitigkeit besteht,  

c) bei der Nutzung zu nachweislich wissenschaftlichen oder schulischen Zwecken oder 
für die Erforschung der Stadt- und Lokalgeschichte (heimatkundliche Zwecke) 
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d) für Auskünfte und Nachforschungen, die den Nachweis eines versorgungs-rechtlichen 
Anspruches zum Ziel haben, 

e) für einfache mündliche Auskünfte, die ohne Hinzuziehen von Findhilfsmitteln oder 
Archivgut gegeben werden können,  

f) von Schülern, Studenten und Auszubildenden.  

(2) Bei Vorliegen wissenschaftlicher oder heimatkundlicher Zwecke kann eine Gebühr-
enbefreiung nur gewährt werden, wenn die Forschungen, die im Zusammenhang mit der 
Nutzung erfolgen, nicht überwiegend im eigenen Interesse des Nutzers oder des privaten 
Auftraggebers oder kommerziell betrieben werden. Familiengeschichtliche Forschungen 
gelten in der Regel nicht als wissenschaftliche oder heimatkundliche Zwecke im Sinne dieser 
Satzung.  

(3) Eine Gebührenbefreiung kann im Einzelfall vom Stadtarchiv erteilt werden, wenn die 
Nutzung im Interesse der Stadt Eisenberg/Thüringen liegt. 

(4) Eine Gebührenbefreiung entbindet nicht von der Zahlung von Auslagen. 
 

§ 5 
Gebühren 

 
(1) Für die Ermittlung oder das Versenden von Archivgut, die Beratung sowie Erteilung 

schriftlicher oder mündlicher Auskünfte einschließlich der dafür notwendigen Recherchen 
oder für sonstige Tätigkeiten betragen die Gebühr bei Inanspruchnahme: 
 
a) eines Beamten des gehobenen Dienstes/ vergleichbaren Beschäftigten  

je 15 Minuten   18,00 € 
 
b) übrige Beschäftigte  

je 15 Minuten   14,00 € 
 

(2) Reproduktionen: 
Schwarzweiß-Kopie bis DIN A3            0,50 € 
Farb-Kopie bis DIN A3 1,00 €  
 

(3) Anfertigen von Abschriften und Auszügen:  
je angefangene A4-Seite 7,50 € 
 
Für Schriftstücke in tabellarischer Form, Registerblätter, Verzeichnisse, Listen, 
Rechnungen oder dergleichen sowie bei schwierigen paläographischen Abschriften wird 
die Gebühr nach dem tatsächlichen Arbeitsaufwand gemäß Absatz 1 berechnet.  
 

(4) Beglaubigungen von Abschriften und Fotokopien: 
je Seite  4,50 €  

 
 

§ 6 
Sprachform 

Die in dieser Satzung verwandten personenbezogenen Bezeichnungen gelten für alle 
      Geschlechter.  
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§ 7 
Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.  
 

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren des Archivs der 
Stadt Eisenberg vom 12. April 2001 außer Kraft. 

 

Eisenberg, den 06.10.2025 
 
 
 
Kieslich     
Bürgermeister 
 
 
Bekanntmachungsvermerk: 
Öffentlich bekannt gemacht am 10.10.2025 im Amtsanzeiger der Stadt Eisenberg (OTZ) 

 
 
 


